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Einleitung 

Α . Einführung in die Problematik 

Im Zuge der Novellierung der Landesbauordnung Baden-Württemberg 
wurde zum Ol. Januar 1996 das Kenntnisgabeverfahren  in das Bauordnungs-
recht aufgenommen. Das Kenntnisgabeverfahren  ersetzt für bestimmte Vorha-
ben bis zur Hochhausgrenze im Bereich qualifizierter  Bebauungspläne das 
traditionelle Baugenehmigungsverfahren.  Eine Baugenehmigung wird im 
Kenntnisgabeverfahren  nicht mehr erteilt. 

Wohl selten war eine Gesetzesänderung im Baurecht so umstritten wie die 
Abschaflüng der Baugenehmigung1. Durch die Einführung des Kenntnisgabe-
verfahrens  werden erstmalig staatliche Aufgaben im Bereich des Bauord-
nungsrechts in großem Umfang privatisiert. Die Verfahrensänderung  leitet 
einen Wandel in der Praxis der Bauaufsicht ein, der in einer Loslösung von 
der klassischen präventiven Kontrolle und einer Verlagerung der staatlichen 
Kontrolle auf die allgemeine Bauaufsicht besteht. 

Mit der Abschaffüng  der Baugenehmigung entfällt der administrative 
Ordnungsmechanismus, der dem öffentlichen  Baurecht bislang prägend 
zugrunde lag. Durch den Verzicht auf das traditionelle Genehmigungsverfah-
ren wird der Baurechtsbehörde die Fähigkeit zu einer frühzeitigen Einfluß-
nahme auf das Bauvorhaben und die Möglichkeit der ordnenden Gestaltung 
der potentiellen Interessengegensätze entzogen. Die administrative Rege-
lungsmacht, die nicht nur im öffentlichen  Interesse steht, sondern auch für die 

1 Zur Kr i t ik siehe vor allem Ortloff.;  NVwZ 1995, 112 (118 f.); ders.,  Die fik-
tive Baugenehmigung, in: Festschrift  für Konrad Geizer, 1991, 223 (229 f.); Si-
mon, BayVBl. 1994, 332 (332 ff.);  ders.,  BayVBl. 1994, 581 (581 ff.);  Broß, 
ZfBR 1991, 43 (43 ff.);  dersAusgewählte  Probleme des Baurechts, VerwArch 
85 (1994), 129 (129 ff.);  Blümel,  Vereinfachung des Baugenehmigungsverfahrens 
und Nachbarschutz, in: Festschrift  für Karlheinz Boujong, 1996, 551 (524); Go-
erlich,  SächsVBl. 1995, 249 (249 ff.);  ders.,  SächsVBl. 1996, 1 (1 ff.);  Pfaff 9 
VB1BW 1996, 281 (288); Wörner,  BWGZ 1995, 456 (458); Kronenbitter,  BWGZ 
1994, 632 (632 ff.);  Hillebrand,  BWGZ 1995, 445 (445); Mampel.  NVwZ 1996, 
1160 (1166). Zur Verteidigung des Verfahrensabbaus  vgl. Jäde,  BayVBl. 1994, 
363 (363 ff.);  ders.,  NVwZ 1995, 672 (672 ff.);  Brechtken,  BWGZ 1995, 455 
(455); Kubach,  BWVP 1996, 73 (74 ff.). 

2 Kruhl 
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Nachbarbeziehung von maßgeblicher Bedeutung war, wird durch eine private 
Überprüfung  der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften  ersetzt. Der 
Errichtung des Bauvorhabens geht nicht mehr ein interaktiver Interessenaus-
gleichsprozeß voran, dessen Ergebnis durch eine Baugenehmigung verbindlich 
festgestellt wird. Hieraus ergeben sich weitreichende Folgen für die Rechtsbe-
ziehungen zwischen Baurechtsbehörde, Bauherr und Nachbar. 

Aus der Sicht des Bauherrn steht dem angestrebten Beschleunigungsvorteil 
und der Befreiung der grundrechtlichen Baufreiheit  von der Verfahrenslast  des 
Genehmigungsverfahrens  ein Verlust des durch die Legalisierungswirkung der 
Baugenehmigung vermittelten Schutzes vor bauordnungsrechtlichen Maß-
nahmen gegenüber. Die gesetzgeberische Zielsetzung der Verbesserung der 
Investitionsbedingungen und einer damit verbundenen Entlastung des Woh-
nungsmarktes durch eine Beschleunigung des baurechtlichen Verfahrens  läßt 
sich aber nur insoweit verwirklichen, als die Beschleunigungsvorteile den mit 
der Verfahrensänderung  verbundenen Verlust an Rechtssicherheit und damit 
an Planungs- und Investitionssicherheit überwiegen. 

Für den Nachbarn ergeben sich aus der Abschaffung  des Genehmigungs-
verfahrens  weitreichende Konsequenzen im Hinblick auf den Schutz seiner 
Eigentumsposition. Durch das Genehmigungsverfahren  und den an die Bau-
genehmigung anknüpfenden Genehmigungsabwehranspruch sowie den Besei-
tigungsanspruch im Falle einer Verletzung nachbarschützender Vorschriften 
war der Nachbar bislang umfassend geschützt. Im Kenntnisgabeverfahren  muß 
der Nachbar dagegen einen Anspruch auf bauordnungsrechtliches Einschrei-
ten geltend machen, um wirksamen Schutz vor Beeinträchtigungen durch ein 
nachbarrechtsverletzendes Bauwerk zu erreichen. Mit der Privatisierung 
administrativer Kontrolle entfallt jedoch nicht die Verpflichtung des Staates, 
einen effektiven  Schutz des Nachbareigentums zu gewährleisten. Es stellt sich 
daher die Frage, ob die bestehenden Grundsätze hinsichtlich eines Anspruchs 
des Nachbarn auf baubehördliches Einschreiten aufrechterhalten  werden 
können. 

B. Gang der Untersuchung 

Der Untersuchung wird im ersten Kapitel ein Überblick über die dem 
Kenntnisgabeverfahren  zugrundeliegenden Reformansätze einschließlich der 
Darstellung der gesetzgeberischen Zielsetzung bei der Novellierung des Bau-
ordnungsrechts vorangestellt. Die Darstellung erfolgt  vor dem Hintergrund der 
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umfassenden Reformbestrebungen im Verwaltungsrecht, die seit Beginn der 
neunziger Jahre weite Bereiche staatlicher Aufsicht über wirtschaftliches Han-
deln erfaßt haben. Im zweiten Kapitel wird das Kenntnisgabeverfahren,  das als 
Anzeigeverfahren  aufgrund seiner in der Vergangenheit untergeordneten 
praktischen Bedeutung nur ansatzweise dogmatisch erfaßt wurde, hinsichtlich 
seiner Regelungstechnik analysiert und dogmatisch eingeordnet. Im dritten 
Kapitel wird die verfassungsrechtliche  Relevanz der Verfahrensabhängigkeit 
des Bauens und die grundrechtliche Bedeutung der Verfahrensbeschleunigung 
für den Bauherrn aufgezeigt und im Anschluß die Frage der verfassungsrecht-
lichen Zulässigkeit der Privatisierung bisher staatlich erfüllter  Aufgaben im 
Bereich des Bauordnungsrechts erörtert. Im fünften  Kapitel werden die Kon-
sequenzen aus der Verfahrensänderung  für den Nachbarschutz analysiert. Es 
wird untersucht, inwieweit sich der Nachbarschutz im Kenntnisgabeverfahren 
in die überkommene Systematik einfügt. Dabei wird die Rechtslage im Kennt-
nisgabeverfahren  mit den Nachbarschutzmechanismen im Baugenehmigungs-
verfahren  verglichen. Im Anschluß an die Darstellung des Nachbarschutzes im 
Kenntnisgabeverfahren  wird der Versuch unternommen, konkrete Handlungs-
pflichten der Baurechtsbehörde festzulegen, die geeignet sind, den defizitären 
Nachbarschutz im Kenntnisgabeverfahren  zu kompensieren. Im Rahmen einer 
Systematisierung wird die Rechtslage bei der Errichtung eines nachbarrechts-
verletzenden Bauwerks durch die Ausnutzung einer rechtswidrigen Bauge-
nehmigung, bei "Schwarzbauten" und bei nachbarrechtsverletzenden Bauwer-
ken, die im Kenntnisgabeverfahren  errichtet werden, als strukturell gleichartig 
qualifiziert.  Im sechsten Kapitel werden die Auswirkungen der Verfahrensän-
derung für die Rechtssicherheit des Bauherrn analysiert. Es wird erörtert, 
inwieweit der Bauherr, dem die Legalisierungswirkung der Baugenehmigung 
fehlt, durch die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts vor nachträg-
lichen bauordnungsrechtlichen Maßnahmen geschützt wird. Des weiteren wird 
die Rechtslage im Falle der Nichtigkeit des Bebauungsplans erörtert. Von den 
Ergebnissen zum Nachbarschutz und zur Rechtssicherheit im Kenntnisgabe-
verfahren  ausgehend, werden im siebenten Kapitel die verschiedenen 
Beschleunigungsmechanismen in den Landesbauordnungen mit dem Kennt-
nisgabeverfahren  vergleichend erörtert. 


